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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.1978

Norm

StPO §194 Abs4

Rechtssatz

Für die Verhängung der Untersuchungshaft nach dem Urteil erster Instanz und vor Urteilsrechtskraft ist der

Vorsitzende (Einzelrichter) funktionell zuständig; über die Aufrechterhaltung der Haft entscheidet die Ratskammer,

gegen deren Beschluß Beschwerde an das Oberlandesgericht zulässig ist.
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